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Verordnung
über Bucheckern . Vom 14. ,September 1916.

Ter Bundesrat hat aufgrund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen SJfafl'
.nahmen usw . vom 4. August 1914 fReichs -Gesetzbl . S . 327)
folgende ' Verordnung -erlassen:

8 1.
Wer Bucheckern sammelt , hat die gesammelten Mengen,

an den Kriegsausschutz sür pflanzliche und tierische Oele
und Fette , <5 . m. b . H. in Berlin oder an die von ihm be¬
stimmten Stellen zu liefern.

Dies gilt nicht : .
1. für selbstgewonnenes Saatgut, welches der Forsteigen¬

tümer oder der sonstige Forstnutzungsberechtigte zum
künstlichen Anbau benötigt ; .

2 für Mengen , di>e als Saut gut an Personen gelr ^ferl
werden , die zum Samenhandel vom Kriegsau sschusse
zugelassen sind ;

3. für die Herstellung von Tel in der Wirtschaft des
Sammlers sowie des Forsteigentümers und ferner der
der Sammlung beteiligten Beamten erforderlichen
Mengen , jedoch nicht für mehr als %, der gesammelten
Menge und höchstens für 25 Kilogramm Bucheckern für
den einzelnen Hausstand.
Die zur Herstellung von Oel (Abs . 2 Nr . 3) zuruckbe-

halienen Mengen dürfen nur bei Vorlegung und Abnahme
eines Erlaubnisscheins verarbeitet und zur Verarbeitung
angenommen werden . .

Die Ortsbehörde des Wohnorts des Sammlers stellt die
Erlaubnisscheine aus . Die Scheiche sind von dem Verarbei¬
ter der Ortsbehörde allwöchentlich zurückzugeben.

8 2.
Wer mit Beginn des 1. November und des 1. Dezember

1916 mehr als 5 Zentner gesammelte Bucheckern in Ge¬
wahrsam hat , hat die vorhandene Menge dem Kriegsaus-
schütz anzuzeigen . Di « Anzeige ist spätestens bis zum ft
November und 6 . Dezember 1916 zu erstatten . Die An¬
zeigepflicht erstreckt sich nicht auf die im 8 i Abs . 2 genann¬
ten Mengen . „

Mengen , die sich mit dem Beginn des 1. November oder
1. Dezember 1916 unterwegs befinden !, sind Unverzüglich
nach Empfang vom Empfänger anzuzeigen.

8 3.
Der Kriegsausschutz oder die von ihm bezeichneten Stel¬

len haben die nach 8 1 zu liefernden Bucheckern abzuneh¬
men und einen angemessenen Preis für sie zu zahlen,
dessen Höchstgrenze der Reichskanzler bestimmen kann.
Der Preis fcklietzt die Kosten der Lieferung bis zur näch¬
sten Bahnstation des Verpflichteten eim

Der Lieferungspflichtige hat die Bucheckern bis zur Ab¬
nahme aufzubewahren Und pfleglich zu behandeln.

8 4.
Der Lieferungspflichtige hat dem Kriegsausschutz oder

den von ihm bestimmten Stellen anzuzeigen , von welchem
Zeitpunkt ab er zur Lieferung bereit ist . Erfolgt die Ab¬
nahme nickt binnen zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt,
so ist der Preis vom Ablauf der Frist an mit 1 vom Hun¬
dert über d-en>jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinsen.
Für Verwahrung und pflegliche Behandlung nach Ablauf
der Frist erhält ' der Lieserungspflichtige eine Vergütung,
die vom Reichskanzler festgesetzt wird . Mit dem Zeitpunkt,
an dem die Verzinsung beginnt , geht die Gefahr des zu-

, fälligen Verderbens oder der fälligen ,Wertverminderung
> auf den Kriegsausschuh über . Der Lieferungspflichtige

hat nach, näherer Anweisung des Reichskanzlers den An¬
stand festzustellen , ln dem sich die Bucheckern im Zeitpunkt

' des Gefahrüberganges befinden ; im Streitfall hat er den
Zustand nachzuweisen.

8 5.
Ist der Lieferungspflichtige mit dem vom Krregsaus-

fchusie gebotenen Preise nicht einverstanden , so setzt die
höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Für
die Festsetzung ist matzgebend der Zustand der Bncheckern
zur Zeit des Eefahrüberganges (8 4 Satz 4) . Die höhere
Verwaltungsbehörde darf die nach 8 3 festgesetzten Preis-
grenAen, nicht überschreiten, . Sie bestimmt , wer die baren
Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.

Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die -endgültige
Festsetzung des Uebernahmepreises zu liefern , der Kriegs-
ousschUh 'vorläufig den von ihm für angemessen erachte-
ten Preis zu zahlen

8 6 .
Erfolgt die Ueberlaffung nicht freiwillig , so wird das

Eigentum auf Antrag des Kriegsausschusies durch Anord¬
nung der zuständigen Behörde auf ihn oder die von ihm in
dem Antrag bezeichnete Person übertragen . Die Auord-

! nUng ist an den Besitzer zu richten . Das Eigentum geht
über , sobald die Anordnung dem Besitze rzugeht.
über , sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht.

Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme.
Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem Tage,
an dem die Entscheidung der höheren ! Verwaltungsbehörde
dem Kriegsausschusse zUgeht.

8 8.
Der Kriegsausschutz hat für die alsbaldige Verarbei¬

tung der übernommenen Bucheckern zu sorgen Er hat das
gewonnene Oel nach den Weisungen des Reichskanzlers ab¬
zugeben . Für Me bei der Oelgewinnung anfallenden ! Oel-
kuchen und Oelmehle sind die Vorschriften Uber Futtermit¬
tel matzgebend.

Die Landeszentralbehörden ! können verlangen , datz auf
je 106 Kilogramm aus ihren Gebieten abgelieferter Buch¬
eckern bis zu 4 Kilogramm Oel und bis zu 26 Kilogramm
Oelkuchen oder Oelmehl an sie oder , die - von ihnen bezeich-
neten Stellen geliefert werden.

. 8 K
Bucheckern dürfen nicht verfüttert werden.
Die Landeszenträlbehörden oder die von ihnen be¬

stimmten Behörden können , Ausnahmen von dem Verbote
zulassen , insbesondere bestimmen , ob und inwieweit das
Eintreiben von Schweinen zugelassen werden kann.

8 10.
Soweit die Eigentümer von Forsten oder sonstigen

Forstnutzungsberechtigten nicht bereit oder nicht in der
Lage sind , die bei ihnen anfallenden Bucheckern zu sam¬
meln , kann die zuständige Behörde andere Personen zum
Sammeln ermächtigen.

Die zuständige Behörde setzt die näheren Bedingungen
und dien Umfang des Sammelns fest. Sie bestimmt ferner,
inwieweit die Sammler Einrichtungen zum Sammeln.
Reinigen und zum Wegschaffen der Bucheckern treffen
dürfen . Sie bestimmt auf Antrag des Eigentümers oder
sonstigen Forstnutzungsberechtigten , welche Vergütung ihm
zu zahlen , ist.
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räume für die Aufbewahrung der Bucheckern gegen enie
a „-gemessene Vergütung in Anspruch nehmen.  Bei Strei¬
tigkeiten lfetzi die höhere Verwaltungsbehörde die Vergü¬
tung jetihgiüiMg fest. A

8 i2. . ..
Die Landeszen'tDalbehörden erlassen bie Vorschriften zur

Ausführung dieser Verordnung. Sie können bestimmen,
hast Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu drei Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
beistraft werben.

8 13.
Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft:
1. y>er Vorräte , zn deren Lieferung er nach§ 1 verpflichtet

ist, beifeitefchafft, zerstört, verarbeitet , verbraucht oder
an einen anderen als den Kriegsausfchutz oder die von
ihm bestimmten Stellen liefert;

2. wer Bucheckern verfüttert oder den Bestimmungen über
das Eintreiben von Schweinen zuwiderhandekt;
wer Bucheckern der Vorschrift im 8 1 Abs. 3 zuwider
ohne Erlaubnisschein verarbeitet öder ohne Abnahme
des Erlaubnisscheins zur Verarbeitung annimmt.

8 14-
Bucheckern, die aus dem Ausland einschließlich der be¬

setzten Gebiete in das Reichsgebiet eingesührt werden,
sind von dem Einführenden an den Kriegsausschust oder
die von ihm bestimmten Stellen zu liefern . . Als Einfüh¬
render gilt , wer nach der Einfuhr der Bucheckern im In¬
land zur Verfügung über sie für -eigene oder fremde Rech¬
nung berechtigt ist. ~

Befindet sich der Verfügungsberechtigte nicht rm In¬
land, so tritt an seine Stelle der Empfänger. Die §§ 2 bis
13 finden Anwendung.

§15.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten dieser Verordnung zulasten.
8 16.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung zn
Kraft . Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Äusterkrafttrehens.

Die Verordnung über die Verarbeitung von Bucheckern
vom 14. Oktober 1915 (Reichs-Eefetzbl. 'S . 670) wird auf¬
gehoben.

Berlin,  den 14. September 1916.
Der Stellvcrtrseter des Reichskanzlers.

Dr. H e1f f e r i ch.
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Öen 14 . SDfiober  d . t .. .
Die Auffordeiuna der norzunehmenden Reinigung Verbuche

Graben und Kanäle ist schriftlich zu erlassen und zwar »ach den mit
meiner Verfügung vom 16. August 1898 L. 9h'. 5002 mitgeieilten
Muster 1. eoenti. wenn innerhalb der gestellten Frist keine Beschwerde
erhoben, auch der Auflage nicht entsprochen wird, nach dem daielbst
erwähnten Muster 11,, wobei im klebrigen der ädrige Inhalt der er¬
wähnten Verfügung svivie derjenigen vom 7. Oktober 1886, KreiS-
blat! N >. 73, genau zu beachten ist.

Die Ortspolizeibehörden des Amtes Homburg ersuche ich, die
re-- tzeilige Reinigung der Bäche rc. zu überwachen.

Zugleich bringe ich hierbei in Erinnerung , daß das unbesügre
Einlegen oder Einwerfen von Steinen , Sand , E .de, Bäumen, Schutt,
Unrat und anderen festen Körpern in die Bäche, Gräben oder Trieb-
werkkanälen bei Vermeidung der in Art . 37 des allgem. Gesetzes fest¬
gesetzten Strafe » verboten ist und daß denjenigen Gemeind weichc
noch kein Lokalreglements sjetzt Postzeiverordnung) gemäß Ari . 39
des erwähnten Gesetzes wegen Verhütung von Berumeinlgungen der
Bäche durch Gerber, Färber , Bieichanstalten, Metzger und Jnhaber
ähnlicher Geiverbeanlagen erlassen haben, der Erlaß solcher Vorschriften
wiederholt anempsohlen werden muß.

Der Königliche Landrnt. I . V .: Setzepsandt . _

Bad Homburg v. d. H., den 6. Oktober 1916.
Die Handhabung des L. Hess. Gesetzes über Beaufsichtigung der

Wassertriebwerke an Bächen sowie gegen Beschädigung oder Verun¬
reinigung der Bäche im Amte Homburg be'.r.

Nach den Vorschriften des L. Hess. Gesetzes vom 15. Juli 1862
(Archiv S . 899) sind die Triebwerke an Bächen regelmäßig zu be¬
aufsichtigen.

Für die Aufräumung der für Triebwerke (Mühlen etc.) ange
legten Kanälen oder Gräben haben die Besitzerder Werke, zu deren
Vorteil sie angelegt sind, zu sorgen und können, falls es im öffent
lichen Interesse als notivendig erscheint oder durch die unterlassene
Aufräumung den die Kanäle oder Graben begrenzenden Grundstücken
Nachteile drohen, hierzu ausgefvrdert werden, worauf, wenn dem Ver¬
langen nicht entsprochen wird, die Arbeite» ans Kosten der SänmilM
ausgeführt werden. Diese regelmäßige» Reinigungen sind zu einer
Zeit vorzunehmen, in welcher die Besitzer der angrenzenden Grund
stücke am wenigsten Schaden erleiden.

Nach einer Anordnung der vorm. L. ' Hess. Landes-Regierung
sek. Amts- und Jnt .-Bl . Nr . 18 äs 1858) hat die Reinigung der
Mühlgräben an den Gonzenheimer, Hamburger, Oberstedter und Dorn¬
holzhäuser Bächen von Seiten der Müller und Besitzer anderer dran¬
liegenden Mahl- und Wasserwerke, Pappiermühlen , Spinnereien etc.
an zwei bestimmten Tagen in jedem Jahre stattzustnden.

An Stelle des 2. Freitags und Samstags im Oktober bestimme ich
für laufendes Jahr hierzu:

Viehhandelsvcrband für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Bekanntmachung

betreffend Slallhöchstpreisc für Rindvieh zu Schlachtzweckcn.
Aus Grund des § 2 der Satzung des Viehhaudelsverbnndesfür

den Regierungsoezirk Wiesbaden wird mit Genehmigung des Herrn
^egierungpräsidxnten in Wiesbaden folgendes festgesetzt:

I.
In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 9. Juni 1916,

Ziffer' I , melden die für Rindvieh zu Schlactüzwecken zulässigen̂.Höchst¬
preise ab Stall um Ri . 9.— füv jeden Preisklasse herabgesetzt, dem¬
nach dürfen keine höheren als nachstehende Pre .te ab Stall bewillig:
werden.

ausgemästete und vollste,fch-ge Ochsen bis .zu 7 Fahren
„ „ ' ,, Kühe „ „ 7 „
„ „ „ Bullen „ „ 5 „
„ » Sauen :

Aik. 105.— für 50 kg Lebendgewicht.
Zusatz:  Für bestausgemästete-e Tiere (Felllräger ) dieser Preis¬

klasse dürfen bis zu Mk. 10.— für je 50 kg mehr gezahlt werden.
B, für 1. ausgemästete und vollsleischige Ochsen über 7 Jahre

2. Rühe „ 7 „
Bullen „ 5 „

A. für
2.
3
4

4. anaestei'chie Ochse Kühe. Bullen und Färsen — jeden
Alters -— bei einem Lebendgewicht
über 10 Zrr. . Mk. 95 .— für 50 kg Lebendgewicht

87 , - io Zrr. . Mk. 90 . - n 50 „ »
7 -87 2 // . Aik. 85.— n 50 „
57 ff . Mk. 80 .— ft 50 „ n

bis zu 57 , Ztr- . Mk. 75.— " 50 „ "
Die Preise der höheren

65.

Gewichtsklasse dürfen nur dann bezahlt
iverden, iue»u oic tL,»ere die Gewichtsgrenzen der vorigen Klasse ttui
mindestens 1l2kg  überschreiten.

C. für geriung genährte Rinder cinschließii>b F re ff er Di.
für 50 kg Lebendgewicht.

D.  für minderwertige Rinder pden Gewichts und Alters sind
angemessene Preise für je 50 kg Lebendgewichtzu vereinbaren.

II.
Die vorstehenden Preise geilen iür alle Ankäufe, die vc-u Mon¬

tag, den 9 . Oktober d. I . ab bei d.n Viehhallern getätigt iverden,
aus der Vieh-

\V'

und kommen ab Montag , den 16. Oktober de. Je .,
,-auimelstelle ausschließlichzur Anwendung.

111.
Diese Bekanntmachung tritt am 9. Oktober d
Franksurt (Main ) ,den 7. Oktober 1916.

Der Vorstand.

Wird veröffentlicht,
Bad Homburg v. d. H., den 11. Oktober 1916.

Der Königliche Landrat . I . B . : von Bernus

in Kraft.
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^lien Verwandten, Freunden und Bekannten hierdurch die erschütternde Nachricht,
dass mein geliebter guter Mann, unser zweiter lieber Sohn, Bruder, Schwiegersohn , Schwager
Enkel, Neffe und Vetter

Adolf Metzger
Leutnant d R. und Kompagnieführer im Gren.-Rgt. Kronprinz Nr. 1.

Ritter des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse.

am 9. Oktober den Heldentod für sein Vaterland erlitten hat.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 12. Oktober 1916.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen
Lina Metzger, geb. Becker
Familie Christian Metzger
Familie Josef Becker.
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»intialt Ajchasfeuburg. 11. Oft . Ein aus dem Felde he.m-

Outk unter nervenkrank,er Aschaffenburger Soldat wurde in
bruch, i Rachichnellzuge Frankfurt -München, von dem diensi-

Gch cken Schaffner , weil er sich wegen Ueberfullung des
st«m Pz in dem Seirengang eines Wagens zweiter Klaffe
öM »Mellt hatte , fo grob behandelt , daß er einen Nerven-
iar k> A bekam und zu Boden stürzte. Des armen Soldaten
t fch« Ven sich fofdrt ein Arzt und mehrere Kameraden an.
, W l, Cchaffner mutzte vor den empörten Mitreifenden
aM Wen.

f Ettingshaufen (Krs . Metzen) . 11. Okt. Der Unter-
heilsiÂ Oppen von hier verunglückte a.uf dem Truppen-

b«i i«zsplatz Orb tödlich. Die Leiche wurde nach hier ge-
,kübe W und «uf dem hiesigen! Friedhof bestattet . Der Ber¬
sche in Wckte hatre bereits 17 Monate im Felde gestanden und
i'UA >i Z-r.,Haber des Eisernen Kreuzes und der Hessischen

stadt in schwerer Meise . Während er beim Frühstück auf
einem Baun,stumpf sah trat sein Hund auf das am Boden
liegende Gewehr , Dieses entlud sich, und der Schutz zer¬
schmetterte dem Förster den rechten Arm vollständig.

f Bebra , 11. Okt. Zn der Nähe der großen Eisenbahn¬
brücke stürzte ein junger Mann aus dem Leipziger V-Zuge.
Der Unglückliche wurde von Bahnbeamten aufgefunden
und dem Krankenhause zugeführt . Sein Zustand ist hoff¬
nungslos , da er am ganzen Körper schwere Quetschungen,
Berlehungen und Knochenbrüchs davongetragen hat.

die Auslieferung der griechischen Flotte an die Alliierten
> gewilligt habe. Laut „Eiornale d'Ztalia jollen auch die

griechischen Eisenbahnen übergeben worden sein.

Bl WMj
Cetzte Nachrichten.

träge

),en1

^Mtsmedaille.
/ Kassel, 11. Okt. Bon einem Neubau stürzte der Dach-
rlehrllng Karl Dölle aus Krombach ab . Er starb nach
'k Zeit an den Folgen des Sturzes.
Weickartsheim. 11. Okt . Zm Koffer eines Dienst¬
es wurde die Leiche eines neugeborenen Kindes ge-

-»n. Das Mädchen wurde verhaftet.
/ Aus dem Spessart, 11. Okt. Durch einen eigenartigen
*" verunglückte der Förster Markert aus Grotzwall-

Athen, 12. Okt. (M. B . Nichtamtlich.) Meldung des
Reuter 'schen Büros . Der französische Flottenchef richtete
ein U ltimatum  an die griechische Regierung , in web
chem er mit Rücksicht auf die Sicherheit der Flotte der
Alliierten , die Auslieferung der gesamten griechischen
Flotte bis auf den Panzerkreuzer„Georgias Averoff" und
die Linienschiffe „Lemaos" und „Kilkisch" bis 1 Uhr nach¬
mittags fordert . Ebenso wird die Herausgabe der Piräus-
Lar issa-Ei se nbahn ve rlangt.

Bern . 12. Okt. (W. T. B. Nichtamtlich.) Ueberein-
stimmende Blättermeldungen der „Tribuna " und des
„Secolo " wollen wissen, daß die griechische Regier ung in

Kurbaus »Konzerte
Freitag , den 13. Oktober, nachmittags und abends Mili¬

tär -Konzert , ausgeführt von der Kapelle des Ers .-Bat .-
Res.-Znft .-Regts . Nr . 81. Leitung : Herr Kapellmeister W.
Hiege. Nachmittags von 4—5% Uhr . 1. Einzug der
Gladiatoren , Marsch (Fucick) . 2. Ouvertüre zu Maurer
und Schlosser (Auber ) . 3. Walzer aus Hoffmanns Er¬
zählungen (Fetras ) . 4. Soldatenleben , Militär . Tonge¬
mälde (Keler̂ -Bela ) . 5. Kchumi Maritza . Bulgarischer
Marsch (Sebeck) . 6. Mohnblumen , Intermezzo (Morst ) .
7. Musikalische Nachrichten, Potpourri (Reckling) . 8.

' Wiener E 'schichten, Polka (Andre ) .
Abends von 8)4—9%, Uhr . 1. Deutschlands Waffen¬

ehre, Marsch (Blankenburg ) . 2. Lustspiel -Ouvertüre
(Keler -Dela ) . 3. Filmzauber . Walzer a . d. gleichnami¬
gen Operette (Kollo) . 4. Finale a . d. Oper Abiela , die
Tochter der Lust (Ein. Bach) . 5. Koburger , Zosias -Marsch,
Armeemarsch Nr . 27. 6. Paraphrase über Verlassen bin i
(Schwalm ). 7. Rokoko. Liebeslied (Meysr -Helmund ). 8.
Kinderlieber , Marsch (Ziehrer ) .

Billa Weber
ufr̂ iirteitarbeiter fürs ganze Jahr
t gesucht.

r-l P-, Sonnenblumen- Mohnsamen
rocĥ
. sich
9“$

rosse«'
,

Gegen Erlaubnisschein
pressen mir jedem bis 30 Kilo

oder bis 25 Kilo
Bucheckern.

kann sofort mitgenomnien werden.
Erlaubnisschein tauschen wir Hase!

gegen Oel oder übernehmen zu höchsten
Preisen jedes Quantum.

Oelfabrik Dotzheim.

^4  Ziillmerwohnnng
» . . . . . . . .

Eier -Berforgnng.
Die hiesigen Haushaltnuften , Gasthöfe und Anstalten , welche

Eier eingelegt haben, werden hiermit aufgesordert die Zahl der kmlfer-
vierten Eier uingehend bis spätestens Samstag , den 14. ds. Mts .,
nachmittags 6 Uhr auf dem Lebensmittelbüro anzumelden. Unterlassungen
der Anineldungen lverden nach 8 17 der Bundesrats -Verordnung über
Eier vom 12. August 1916 bestraft.

Bad Homburg v. d H., den 12. Oktober 1916.
Der Magistrat.
Lebensmittel-Versorgung.

Städtischer Kartoffel -Verkauf.

Gesucht
von hiesiger
Bank

ein Fräulein,
mit Buchhaltung und Korrespondenz,
Stenografie und Maschinenschreiben

durchaus vertraut.
Dauernde gute Stellung.

Offerten unter L . 66 an die Exp.

^Nihi ^ n Leute» gesucht. Offerten mir
..Preisangabe unter Ml. G. nn die Ge¬

ldes '«ilflle dieser Zeitung,
tiif** "
ist9

Am ftmtan und Samstag dieser Woche finoet in der städtischen
Verkaufsstelle in der Lndwiqstraße während der festgesetzten Dlenststnnden
Kartoffelkleinverkanf statt. Der Verkaufspreis beträgt 55 Pfg. für 10
Pfund. Lebensmittelkarte ist vorzulegen.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 12. Oktober 19i6.
Der Magistrat.
(Lebensmittelversorgung.)

Alte

Kirschdaummöbel
mit schwarzen Einlagen (Sofa und 4
Stühle ) zu kaufen gesucht.

Offerten unter F . B . 20 an die Expe¬
dition des Plattes.

__ _ Unfallanzeigen
für alle Betriebe gültig , zu haben in der

Krriölilattdriickerri
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